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Erhebliche Beeinträchtigungen für die Umwelt sind durch einen Solarpark auf den ausgewiesenen
Flächen nicht zu erwarten. Im Gegenteil ergeben sich für einige Naturgüter und
das Klima Verbesserungen.

Diese pauschale Aussage ist nicht nachvollziehbar und zu begründen. Entsprechend den 
aktuellen Planungsunterlagen sind die Belange des Umweltschutzes einschließlich des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Baugesetzbuch (BauGB),  
insbesondere Nr. 7 a noch nicht abschließend behandelt, da die Umweltprüfung nicht für den 
vollständigen Geltungsbereich des B-Planes „Energiepark“ bzw. Geltungsbereiches der 11. 
FNP-Änderung durchgeführt wurde. Das betrifft insbesondere die fachlichen Unterlagen 
„Kartierbericht Flora und Fauna“ und den Artenschutzfachbeitrag (ASB). Siehe Pkt 5 
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Die direkte Verbindung der bestehenden und der noch geplanten touristischen Infrastruktur
mit einem Projekt zur Erzeugung regenerativer Energie erzeugt zusätzliche Möglichkeiten
für Synergien.

Dieser pauschalen Aussage stehen die Grundsätze der Regionalplanung entgegen, wonach 
trotz der Ausweisung der Grünfläche ÖG 2 nach Ansicht der Regionalplanung eine Barriere 
geschaffen wird, die die angestrebte touristische Entwicklung im Gebiet behindern kann. 
(siehe Begründung B-Plan Nr. 236)
Das Plangebiet und deren Umgebung ist bereits vorbelastet, die Errichtung des Solarparks 
führt zu einer weiteren Errichtung von Anlagen / Beanspruchung von Freiraum. 

Vergleichbare Flächen als Alternativstandorte, die vergleichbare Randbedingungen bieten
und die aktuell tatsächlich zur Verfügung stehen, sind im Stadtgebiet nicht bekannt.

Diese Behauptung ist durch eine nachvollziehbare Datenanalyse der kommunalen 
Gebietsflächen zu unterlegen.

5 Umweltbericht

Die Aussagen im Umweltbericht für die Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung basieren
auf den Ergebnissen der Umweltprüfung (UP) für den das Änderungsgebiet betreffenden
B-Planes. Die Umweltprüfung für den B-Plan basiert auf folgende Fachbeiträge/Quellen:

Kartierbericht Flora-Fauna (Wiesner, 10/2021) für SO 1.1 und SO 1.2 -
Wildökologisches Gutachten (Möckl, 11/2020) für den nördlichen Planbereich-
Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung (IHC, 4/2023) -
Artenschutzfachbeitrag (IHC, 4/2023) -

Spezielle bzw. gesonderte Untersuchungen (wie z. B. das dringlich geforderte geologische 
Gutachten im Bereich des Altbergbaus) wurden für die FNP-Änderung nicht in Auftrag 
gegeben.

Der vorliegende Umweltbericht entspricht nicht den Anforderungen des Baugesetzbuches, da 
auf Grundlage der o. g. Fachbeiträge, insbesondere zum Artenschutz, keine abschließende 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 Satz BauGB vorliegt. 

Entsprechend den Ausführungen im Artenschutzfachbeitrag (AFB) liegen für die nördlichen B-
Planbereiche SO 1.1 und SO 1.2 die Kartierung Flora und Fauna sowie das wildökologische 
Gutachten vor. Für das südliche B-Plan-Teilgebiet SO2 dient die bereits erstellte 
Potenzialabschätzung zum Vorkommen geschützter Arten als Bearbeitungsgrundlage (in 
Planungsunterlagen nicht enthalten). Im AFB heißt es, dass „präzisere Aussagen zum 




